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IT-Beschaffung und Konjunkturkrise 
- Wichtiges für Auftraggeber und Bieter –

hamburg@work, 15.12.2009 

Vertragsgestaltung und IT-Beschaffung
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I. Einleitung

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen
(VOL/B) im IT-Bereich wenig hilfreich

• Seit 1972 zunächst „Besondere Vertragsbedingungen für die Beschaffung
von Datenverarbeitungsanlagen und –geräten“ (BVB).

• Seit Mitte der 90er Jahre BVB und EVB-IT im Einvernehmen zwischen der
öffentlichen Hand (KoopA/KBSt) und der privaten Wirtschaft (BITKOM)
verabschiedet

• Seit 2000 sukzessive Ablösung der BVB durch die „Ergänzenden
Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen

• Notwendige Ergänzungen/Änderungen im Rahmen der Schuldrechtsreform
2002

• Seit 2007: EVB-IT System(vertrag): ohne Zustimmung BITKOM
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II. Vertragstypen

 EVB-IT Kauf: Verträge über Kauf von Hardware, ggf. einschließlich der Überlassung von 

Standardsoftware gegen Einmalvergütung zur unbefristeten Nutzung

 EVB-IT DienstV: Schwerpunkt der vom AN geschuldeten Leistung liegt in der Erbringung von Diensten 

(z.B. Schulungs- oder Beratungsleistungen). Achtung! Nutella-Prinzip gilt nicht

 EVB-IT Überlassung Typ A: Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung zur 

unbefristeten Nutzung

 EVB-IT Überlassung Typ B: Überlassung von Standardsoftware gegen periodische Vergütung zur 

befristeten Nutzung

…

 EVB-IT System: Erstellung eines Gesamt-IT-Systems bestehend aus Hardware und Software (Miete und 

Kauf), Überlassung von Standardsoftware, Erstellung von Individualsoftware, Pflege etc. 
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II. Vertragstypen

Vertragsgegenstand Vertragstyp

Dienstvertrag EVB-IT Dienstleistung

Kauf von Hardware (ohne werkvertragliche Leistungen) EVB-IT Kauf

Kauf von Hardware (geringfügige werkvertragliche Leistungen) BVB-Kauf, EVB-IT Systemlieferungsvertrag

Miete von Hardware BVB-Miete

Instandhaltung von Hardware EVB-IT Instandhaltung

Kauf von Standardsoftware (ohne werkvertragliche Leistungen) EVB-IT Überlassung Typ A

Miete von Standardsoftware (geringfügig werkvertragliche Leistungen) EVB-IT Überlassung Typ B

Überlassung von Standardsoftware (geringfügige werkvertragliche Leistungen) BVB-Überlassung Typ II / EVB-IT Systemlieferungsvertrag

Pflege von Standardsoftware / Individualsoftware EVB-IT Pflege S / BVB Pflege

Planung von DV-gestützten Verfahren, insbesondere Individualsoftware 

(Planungsphase, fachliches Feinkonzept)

BVB-Planung

Erstellung von Individualsoftware EVB-IT System, ggf. noch BVB-Erstellung

Erstellung von IT-Systemen EVB-IT System
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II. Vertragstypen

Aufbau und Nutzung der Vertragsmuster

Vertragsformular („Ankreuzoptionen“)
Bsp. EVB-IT Kauf Langfassung

1. Vertragsgegenstand
1.1

o Kauf von Hardware
o Überlassung von Standardsoftware
o Aufstellung von Hardware
o Vorinstallation von Standardsoftware durch den Auftragnehmer

 AGB (bspw. EVB-IT System)

Anlagen (bspw. Vergütungszusammenfassung, Störungsmeldungsformular,
Leistungsnachweise, Change Requests)

Nutzerhinweise
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III. EVB-IT System(vertrag)

Was ist Gegenstand des EVB-IT Systemvertrages?

Ziffer 1.1 EVB-IT System:
„Gegenstand des EVB-IT Systemvertrages ist die Erstellung des dort beschriebenen  Gesamtsystems
durch den Auftragnehmer auf der Grundlage eines Werkvertrages, die Übertragung der vereinbarten 
Nutzungsrechte an den Auftraggeber und, soweit vereinbart, der Systemservice nach Abnahme und/oder 
die Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems nach dessen Abnahme.“

Erstellung eines Gesamtsystems = Prinzip des „schlüsselfertigen Bauens“

Gesamtverantwortung des jeweiligen Auftragnehmer für die 
Funktionsfähigkeit des IT-Systems insgesamt

Haftung auch für Subunternehmer und Zulieferer (Ziffer 1.5 EVB-System)
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III. EVB-IT System(vertrag)

Welche Leistungen können von Erstellung umfasst sein?

Ziffer 1.2 EVB-IT System:

 Kauf von Hardware
Miete von Hardware
 Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung auf Dauer
 Überlassung von Standardsoftware auf Zeit
 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware auf Dauer
 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft
 Schulung
Dokumentation
 (Ziffer 4) Systemservice nach Abnahme

Weitere Beispiele in den Nutzungshinweisen (I.1)
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III. EVB-IT System(vertrag)

Allgemeines zur Haftung:

 Rechtsgrundneutralität

 Konzept der speziellen Regelung aufgegeben

 Einheitliches Haftungsregime in Ziffer 14 System

Verzug:

Maßgebliche Zeitpunkte: Vertragserfüllungstermin; Teilabnahmetermine

 Karenzzeit 7 Tage (9.3 System)

 danach Vertragsstrafe (9.3 System); 0,2%/Verzugstag rückwirkend, max. 5% 
Auftragswert

 Anrechnung von Vertragsstrafe auf Schadensersatzansprüche
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III. EVB IT-System(vertrag)

Sach- und Rechtsmängelhaftung

 Keine Differenzierung mehr zwischen Sach- und Rechtsmängeln

 Grundsatz: es gelten die gesetzlichen Ansprüche (Nacherfüllung, Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, Schadensersatz)

 Mangelbehebung (13.8 & 13.9 System): grds. „unverzügliche Behebung“ 
geschuldet; keine Fristen entsprechend Mangelkategorie; „angemessene Frist“

 Geltendmachung von weiteren Rechten neben Nacherfüllung setzt fruchtlosen 
Ablauf einer weiteren Nachfrist voraus

 Verjährung: Sach- und Rechtsmängel (24 Monate); Rechtsmängel 
Individualsoftware (60 Monate).
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III. EVB IT-System(vertrag)

Haftung:

 Grobe Fahrlässigkeit: unbeschränkte Haftung

 Leichte Fahrlässigkeit (14.1 System)

 stets Haftung: keine Beschränkung auf Verletzung von Kardinalpflichten

 summenmäßige Beschränkung grds. Auftragswert, aber

o Auftragswert <25.000,- €: Haftungsbegrenzung 50.000,- €

o Auftragswert >25.000,- und > 100.000,- €: 100.000,- €

o Ansprüche auf entgangenen Gewinn ausgeschlossen
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IV. Aktuell: Kauf- oder Werkvertrag

Erstellung von Individualsoftware zu beurteilen 

nach Kaufrecht?

(BGH v. 23.07.2009, Az. VII ZR 151/08)

Vorteile für Anbieter u.a.:

 Abnahmeerklärung nicht notwendig

 § 377 HGB: kaufmännische   Untersuchungs- und 

Rügepflichten

aber:

 Urteil aus dem Baurecht

 Schwerpunkt der Leistung liegt nicht in 

Herstellung/Lieferung, sondern in der geistig-

schöpferischen Leistung (vergleichbar mit 

Entwurfsplänen von Architekten)

 h.M.: Werkvertragsrecht
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

SCHULZ NOACK BÄRWINKEL

Baumwall 7

20459 Hamburg

www.snb-law.de

Tel. 040 / 36 97 96 0

Fax 040 / 36 20 88

s.berner@snb-law.de
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